
 

   

 
 
 
 

 
Informationen zur 
 
· Einwohnergemeindeversammlung vom Mittwoch, 26. Nov. 2025, 

20.00 Uhr im Gemeindesaal Isenthal 
 
· Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 26. November 2025 

im Anschluss an die Gemeindeversammlung im Gemeindesaal 
Isenthal 

 
· Korporationsbürgerversammlung vom Freitag, 28. Nov. 2025, 

20.00 Uhr im Gemeindesaal Isenthal 
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EINWOHNERGEMEINDE 
 
Dorfstrasse 21 
6461 Isenthal 
)  041 878 11 31 / * gemeinde@isenthal.ch 

 
 
 

Einwohnergemeindeversammlung Nr. 2/25 
vom 26. November 2025, 20:00 Uhr 

im Gemeindesaal 
 

Traktanden 
 
1. Begrüssung 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 30. April 2025 
3. Budget 2026 

3.1 Festlegung des Steuerfusses 
 3.2 Voranschlag 2026 der Einwohnergemeinde Isenthal 
4. Verordnung über den Feuerschutz 
5. Reglement über die Abgabe von Baulandparzellen von der 

Liegenschaft Ringli 
6. Anträge zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung 
7. Orientierung und Verschiedenes 
 
 
Isenthal, im November 2025 
 
Der Gemeinderat freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. 
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Botschaft 
 
Sehr geschätzte Isenthalerinnen und Isenthaler 
 
Zu den einzelnen Geschäften der Gemeindeversammlung vom 
26. November 2025 gibt der Gemeinderat folgende Erläuterungen ab: 
 

 
3.1 Festlegung des Steuerfusses 
Der Gemeindesteuerfuss muss alljährlich mit der Behandlung des 
Voranschlages neu festgelegt werden. Der aktuelle Steuerfuss für na-
türliche Personen beträgt 117% und der Kapitalsteuersatz für juristi-
sche Personen 2.4 Promille. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Einwohnergemeindesteuerfuss von 
117% und den Kapitalsteuersatz für juristische Personen von 2,4 Pro-
mille für das Jahr 2025 unverändert zu belassen. 
 
 
3.2 Verabschiedung Budget 2026 der Einwohnergemeinde 
Der budgetierte Aufwand beläuft sich auf CHF 2'032‘200.00 und der 
Ertrag auf CHF 1'893‘100.00. Daraus resultiert ein budgetierter Auf-
wandüberschuss von CHF 139‘100.00. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat und Schulrat empfehlen der Gemeindeversamm-
lung, das Budget 2026 zu genehmigen. 
 
 
 
AufÊ derÊ folgendenÊ SeiteÊ sehenÊ SieÊ dieÊ ÜbersichtÊ desÊ BudgetÊ 2026.Ê
DasÊdetaillierteÊBudgetÊ2026ÊkannÊaufÊderÊGemeindekanzleiÊbezogenÊ
werdenÊundÊwirdÊimÊInternetÊpubliziert. 
 

3. Budget 2026 
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Das aktuelle Feuerwehrreglement der Gemeinde Isenthal stammt aus 
dem Jahr 1998. In den letzten 15 Jahren wurden einige Artikel im kan-
tonalen Gesetz über den Feuerschutz angepasst und das Feuerwehr-
reglement musste überarbeitet und dem kantonalen Recht angepasst 
werden. 
 
Der Gemeinderat hat die Verordnung überarbeitet und nach der provi-
sorischen Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 1. 
Mai 2024 an den Kanton zur Genehmigung weitergeleitet. Der Rechts-
dienst hat die Verordnung geprüft und noch kleinere formelle Korrek-
turen vorgenommen. 
 
Die Verordnung über den Feuerschutz muss somit von der Gemeinde-
versammlung nochmal genehmigt werden. 
 
Die neue Verordnung über den Feuerschutz ist ab Seite 19 in der Bot-
schaft abgedruckt und kann auf der Gemeindekanzlei in Papierform-
bezogen werden. 
 
Die neue Verordnung über den Feuerschutz muss im Anschluss noch 
durch den Regierungsrat genehmigt werden. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat und die Feuerwehrkommission empfehlen die Ver-
ordnung über den Feuerschutz zu genehmigen. 

4. Verordnung über den Feuerschutz 
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Das aktuelle Reglement über die Abgabe von Baulandparzellen von 
der Liegenschaft Ringli stammt aus dem Jahr 1994. 
 
Der Gemeinderat hat das Reglement geprüft und ist der Ansicht, dass 
vor allem der Artikel 6, Voraussetzungen nicht mehr der heutigen Zeit 
entspricht. Das Reglement wurde überarbeitet und auf den neusten 
Stand gebracht. 
 
Die neue Reglement über die Abgabe von Baulandparzellen von der 
Liegenschaft Ringli ist ab Seite 29 in der Botschaft abgedruckt und 
kann auf der Gemeindekanzlei in Papierform bezogen werden. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat empfiehlt das Reglement über die Abgabe von Bau-
landparzellen von der Liegenschaft Ringli zu genehmigen. 

5. Reglement über die Abgabe von Baulandparzellen von der 
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